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Die von Bund und Ländern geplante Reform der Krankenhausfinanzierung und  

deren Planungskriterien wird die Rahmenbedingungen für Krankenhäuser und deren 

Management perspektivisch erheblich verändern. Der Transformationsprozess wird mehrere 

Jahre andauern. Entsprechend der zwischen Bund und Ländern konsentierten Eckpunkte ist 

mit der Krankenhausreform die Flankierung dieses Prozesses durch einen unterstützenden 

und zielgenauen Transformationsfonds - gespeist aus Landesmitteln und Mitteln aus dem 

Gesundheitsfonds - vorgesehen. 

 

Vor dem Hintergrund der zunehmend problematischen Fachkräftesituation mit daraus 

folgenden Bettensperrungen, der gegenüber der Vergangenheit geringeren Fallzahlen, der 

gestiegenen Energiekosten, der steigenden Löhne sowie der inflationsbedingten sonstigen 

Mehrkosten könnten auch versorgungsnotwendige Krankenhäuser in finanzielle 

Schwierigkeiten geraten. Dies gilt es zur Sicherstellung der Versorgung und für das Gelingen 

der Krankenhausreform zu verhindern. 

 

Um für das Jahr 2024 eine Entlastung für die Krankenhäuser zu schaffen, hat die 

Bundesregierung das Zahlungsziel der Krankenkassen gegenüber Krankenhäusern weiter auf 

5 Tage verkürzt und direkte wie indirekte Energiehilfen für die Krankenhäuser in 

Milliardenhöhe bereitgestellt. Zudem werden mit dem Krankenhaustransparenzgesetz 

Regelungen geschaffen, die den Krankenhäusern zusätzliche 6 Mrd. € Liquidität bringen. 

Ab dem Jahr 2025 soll als Element der Krankenhausreform ein zielgenauer 

Transformationsfonds aufgesetzt werden. Ergänzend werden wir die Anpassungsregelungen 

der Landesbasisfallwerte möglichst ab 1. Juli 2024, spätestens ab 1. Januar 2025 bis zum 

Wirksamwerden der Krankenhausreform reformieren. Insbesondere sind hierbei die 

Tarifsteigerungen aller Beschäftigten im Krankenhaus künftig schneller und umfassend zu 

berücksichtigen. Hierfür wird der Bund per Gesetz die Berechnung der Landesbasisfallwerte 

entsprechend anpassen. 

 

Außerdem sollen die Belange von ländlichen und strukturschwächeren Räumen mit Blick auf 

Kooperationsmöglichkeiten und Ausnahmen in der Krankenhausstrukturreform besonders 

berücksichtigt werden. 


